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Einführung

„Die gegenwärtigen von der Union geförderten Bemühungen (...) ähneln de-
nen der Kinder von Plymouth, die an einem Sonntagnachmittag ausziehen,
um den Atlantik in einem Kanu zu überqueren:

Bewundernswert in ihrem Mut; doch sie sollten gewarnt sein, dass sie die
Neue Welt wohl nie erreichen.“1

Seit dem Vertrag von Maastricht obliegt die Aufgabe, die justizielle Zu-
sammenarbeit in Zivil- und Strafsachen zu verbessern – wenngleich zu-
nächst lediglich auf rein völkerrechtlicher Ebene2 – der jetzigen3 Europä-
ischen Union.4 Zur effizienten Umsetzung dieser Zielvorgabe wurde der
heutigen Union im Zuge des Vertrages von Amsterdam eine umfassende
Kompetenz zur Vereinheitlichung des gesamten Internationalen Privat-
rechts eingeräumt,5 auf deren Grundlage bereits der Wiener Aktionsplan
von 1998, der später in den Programmen von Tampere, den Haag und
Stockholm fortgeführt wurde, Maßnahmen im Bereich des Erbrechts vor-
sah.6 Es sollte jedoch weitere 14 Jahre dauern, bis tatsächlich eine Verord-
nung über die Zuständigkeit, das anzuwendende Recht, die Anerkennung
und Vollstreckung von Entscheidungen und die Annahme und Vollstre-
ckung öffentlicher Urkunden in Erbsachen sowie zur Einführung eines
Europäischen Nachlasszeugnisses7 durch das Europäische Parlament ver-
abschiedet wurde.

Diese Verordnung stellt einen weiteren Eckpfeiler auf dem Weg der
europäischen Rechtsvereinheitlichung dar. Ihre Ausarbeitung wurde in
Angriff genommen, da eine einheitliche Regelung des Erbrechts, sei es

Teil 1:

1 Baldus/Descheemaeker/Ferrante/Forray et al., GPR 2012, 285, 287.
2 Vgl. Denkinger, Erbkollisionsrecht, S. 345; van Calster, To unity, in: FS Pintens,

S. 1459, 1461.
3 Vor dem Vertrag von Lissabon „Europäische Gemeinschaft“.
4 Jayme, IPR und Völkerrecht, S. 37; Süß, ZErb 2009, 342.
5 Jayme, IPR und Völkerrecht, S. 37; Süß, ZErb 2009, 342; Gesing, Erbfall, S. 171 f.;

Denkinger, Erbkollisionsrecht, S. 348; Michaels, IPR‑Revolution, in: FS Krop-
holler, S. 156, 159.

6 Leible, in: Streinz (Hrsg.), EUV/AEUV, Art. 81, Rn. 20; Süß, ZErb 2009, 342; Ge-
sing, Erbfall, S. 172; van Calster, To unity, in: FS Pintens, S. 1459, 1461 ff.

7 Verordnung 650/2012 vom 4.7.2012; in Kraft seit 16.8.2012.
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nun des Kollisions- oder des materiellen Rechts, mit Blick auf die gestie-
gene Mobilität der Unionsbürger8 unerlässlich schien, um Abwicklungs-
hindernisse – in zeitlicher und finanzieller Hinsicht – abzubauen. So ent-
stehen bei Erbfällen, die Rechtsbeziehungen zu mehreren Staaten aufwei-
sen, häufig Mehrkosten, weil etwa in jedem der betroffenen Staaten ein
Nachlasszeugnis beantragt werden, ein Notar im Rahmen von Registerein-
tragungen oder Beurkundungen eingeschaltet oder Gutachten zu den ein-
schlägigen ausländischen Rechtsvorschriften eingeholt werden müssen.
Überdies erfordert die Ermittlung von Erben im Ausland, die Durchdrin-
gung des ausländischen Rechts sowie eine gegebenenfalls erforderliche
Anerkennung inländischer Entscheidungen im Ausland mehr Zeit als bei
einem rein innerdeutschen Erbfall. Vor dem Hintergrund dieser Problem-
felder wurde das Deutsche Notarinstitut bereits im Jahre 2002 damit be-
auftragt, eine Studie zur Ausgestaltung des Erbrechts in den verschiedenen
Mitgliedstaaten durchzuführen.9 Nicht zuletzt auf Grundlage dieser Unter-
suchung veröffentlichte die Europäische Kommission im Jahre 2005 ein
Grünbuch,10 das nach zahlreichen Stellungnahmen aus den Mitgliedstaa-
ten in den Kommissionsvorschlag des Jahres 2009 mündete.11 In der Fol-
gezeit wurde über den Vorschlag nicht nur innerhalb der gesetzgebenden
Organe der Union lebhaft debattiert, sondern auch beim Max‑Planck‑Insti-
tut im Jahr 2010 eine Studie in Auftrag gegeben, in der es zu den Stärken
und Schwächen der Initiative Stellung nahm.12 Nach zahlreichen Diskus-
sionen und einigen sowohl redaktionellen als auch sachlichen Änderungs-
anträgen wurde die Verordnung schließlich durch Beschluss des Parla-
ments im März 2012 sowie des Rates der Justiz- und Innenminister im Ju-
ni desselben Jahres verabschiedet. Die EuErbVO findet auf alle Todesfäl-

8 http://www.crp‑infotec.de/01deu/einwohner/grafs/ausl_deutschland.gif; https://ww
w.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesellschaftStaat/Bevoelkerung/MigrationIntegrat
ion/EingebuergertePersonen/Tabellen/BundeslaenderAuslaendischeBevoelkerung.
html; https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesellschaftStaat/Bevoelkerung/
MigrationIntegration/EingebuergertePersonen/Tabellen/AufenthaltsdauerStaatsang
ehoerigkeit.html; http://de.statista.com/statistik/daten/studie/74017/umfrage/im-au
sland-lebende-deutsche-nach-ausgewaehlten-eu-laendern/; vgl. auch: Dörner/
Hertel/Lagarde/Riering, IPRax 2005, 2; Dörner, ZEV 2012, 505.

9 Dörner/Lagarde, Rechtsvergleichende Studie, in: DNotI, Les successions interna-
tionales, S. 169‑331; Gesing, Erbfall, S. 172.

10 KOM (2005) 65 final.
11 KOM (2009) 154 final; vgl. auch: Gesing, Erbfall, S. 173.
12 MPI for Comparative and International Private Law, RabelsZ (74) 2010, 522‑720.

Teil 1: Einführung
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le, die sich seit dem 17.8.2015 ereignet haben – getreu dem Motto „ein
Erbfall, ein Gericht, ein Recht, ein Europäisches Nachlasszeugnis“13 –,
Anwendung.

Trotz des langwierigen Gesetzgebungsverfahrens14 konnten selbst
durch den Text der Endfassung nicht alle Rechtsfragen klar und eindeutig
beantwortet werden. So bleibt insbesondere die Reichweite des Erbstatuts
an einzelnen Stellen unklar.15 Vor allem in Bezug auf die Art und Weise
des Erwerbs von Vermögensgegenständen im Rahmen eines Erbfalls stellt
sich die Problematik, ob diese Rechtsfragen noch vom Erbstatut erfasst
werden oder nicht vielmehr einem anderen, insbesondere dem Sachen-
rechtsstatut, zuzuordnen sind.16

Was die Rechtsnachfolge nach § 1922 Absatz 1 BGB angeht, d.h. den
automatischen Übergang (Vonselbsterwerb)17 des gesamten Vermögens
des Erblassers (Universalsukzession) auf die Erben, wird unbestritten eine
Zuordnung zum Erbstatut vorgenommen. Die erwähnten Zuordnungspro-
bleme ergeben sich dagegen typischerweise mit Blick auf die nachfolgend
dargestellten erbrechtlichen Zuwendungen sowie Erwerbsverfahren.

13 Wagner/Scholz, FamRZ 2014, 714, 715.
14 Zum Gesetzgebungsverfahren vgl. Lechner K., ZErb 2014, 188, 190; Scheuba,

Anmerkungen, in: Schauer/Scheuba (Hrsg.), EuErbVO, S. 1, 5 ff.; Dörner, ZEV
2010, 221 ff.

15 So bereits zum Verordnungsvorschlag: Buschbaum/Kohler, GPR 2010, 106, 108.
16 Dass diese beiden Statute in engem Zusammenhang stehen, zeigt bereits die Ein-

ordnung des Erbrechts als besonderer Erwerbsgrund und damit Teil des Sachen-
rechts im Pandektensystem; vgl. Muscheler, Erbrecht I, S. 27 f., Rn. 53 f. MPI for
Comparative and International Private Law, RabelsZ (74) 2010, 522, 559. So im
Übrigen auch der französische Code civil in «Livre III: Les différentes manières
dont on acquiert la propriété»; «Titre 1er: Les successions»; sowie das österrei-
chische ABGB „Zweiter Teil: Von den Sachenrechten; 1. Abteilung des Sachen-
rechts: Von den dinglichen Rechten“; die Hauptstücke 3. bis 5. dieser Abteilung
betreffen den sachenrechtlichen Eigentumserwerb, die Hauptstücke 8 ff. das Erb-
recht.

17 Das bedeutet, dass ein Erwerb ohne Erfüllung der sachenrechtlichen Übertra-
gungstatbestände und ohne Mitwirkung des Begünstigen ipso iure stattfindet; vgl.
Esch/Baumann/Schulze zur Wiesche, Vermögensnachfolge, S. 67, Rn. 18; Mu-
scheler, Erbrecht I, S. 545, Rn. 1030; Ruby/Ulricher, in: Hausmann/Hohloch
(Hrsg.), Erbrecht, S. 107, Rn. 119.
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Vermächtnisse als Vindikationslegate

Als problematisch gestaltet sich zunächst der Umgang mit der Rechts-
nachfolge in Einzelgegenstände im Rahmen sogenannter Vindikationsle-
gate. Vermacht ein Erblasser einen bestimmten Gegenstand, so geht nach
einigen Rechtsordnungen18 das Eigentum direkt und ohne weitere Rechts-
akte im Zeitpunkt des Erbfalls auf den Begünstigten über (Vindikationsle-
gat). Nach anderen, wie etwa dem deutschen Erbrecht,19 erhält der Betref-
fende lediglich einen Anspruch gegen die Erben auf Übertragung des ver-
machten Gegenstandes (Damnationslegat). Stirbt etwa ein Rentner mit
letztem gewöhnlichen Aufenthalt auf Mallorca, so findet nach
Art. 21 Abs. 1 der EuErbVO spanisches Erbrecht Anwendung. Hat der Be-
treffende nun seinem Enkel qua Vermächtnis ein Grundstück in Deutsch-
land zugewandt, so würde dieser, wenn die Art und Weise des Erwerbs
dem Erbstatut zuzurechnen ist und damit das nach der Verordnung an-
wendbare Erbrecht hierüber entscheidet, nach Art. 882 Código civil20 un-
mittelbar Eigentum am Grundstück erwerben. Weist man die betreffende
Rechtsfrage jedoch dem Sachenrechtsstatut zu, so fände vorliegend gemäß
Art. 43 EGBGB Belegenheitsrecht, d.h. deutsches Sachenrecht, Anwen-

A.

18 Vgl. etwa: Art. 1014 Code civil, Art. 882, 885 Código civil.
19 Vgl. § 2174 BGB.
20 Neben dem Código civil gibt es für folgende Gebiete eigene Erbrechtsnormen, die

sogenannten Foralrechte: Baskenland, Katalonien, Galizien, Aragón, Navarra, Ba-
learen; daneben existiert besonderes Erbgewohnheitsrecht in Asturien und Murcia;
gemäß Art. 16 i.V.m. Art. 9 Abs. 8 Código civil finden die Foralrechte Anwen-
dung, wenn der Erblasser die entsprechende vencidad civil (bürgerlich-rechtliche
Gebietszugehörigkeit) besitzt, deren Voraussetzungen sich nach Art. 14 Abs. 2
Código civil richten; ob ein ausländischer Staatsangehöriger eine entsprechende
vecindad civil besitzen oder dieses Anknüpfungskriterium durch den gewöhnli-
chen Aufenthalt substitutiert werden kann, ist ebenso umstritten, wie die Frage, ob
die spanischen interlokalen Kollisionsnormen unter Art. 36 Abs. 1 der Erbrechts-
verordnung zu fassen sind; vgl. Piltz, in: Flick/Piltz (Hrsg.), Der Internationale
Erbfall, S. 277, Rn. 882; Steinmetz/Huzel/ García Alcázar, in: Süß (Hrsg.), Erb-
recht in Europa, S. 1292 ff., Rn. 50 ff.; Steinmetz/Löber/Alcázar, ZEV 2010, 234;
dieselben, ZEV 2013, 535, 536; diesselben, ZEV 2016, 145 f. Eine Untersuchung
der Bedeutung der Foralrechte in deutsch-spanischen Erbfällen – die sich in der
Grundkonzeption der Erbfolge nicht vom System des Código civil unterscheiden –
kann im Rahmen der vorliegenden Arbeit nicht geleistet werden. Die Ausführun-
gen beschränken sich daher auf die Darstellung der Regelungen des Código civil.
Nähere Ausführungen zu den Foralrechten finden sich etwa bei: Pertínez Vílchez,
Spanien, in: Löhnig/Schwab et al. (Hrsg.), Erbfälle, S. 81, 85 f.
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dung und der Enkel würde lediglich bei Erfüllung der Voraussetzungen
der §§ 873 Abs. 1, 925 Abs. 1 BGB Eigentum erlangen.

In engem Zusammenhang hiermit steht die Frage nach der kollisions-
rechtlichen Einordnung dinglicher Vollzugsgeschäfte, wie sie etwa im
Rahmen der Damnationslegate nach deutschem Recht zwischen Erbe und
Vermächtnisnehmer erforderlich werden. Unterstehen auch sie noch dem
durch die EuErbVO geregelten Statut oder sind sie vielmehr als dem Erb-
fall nachgelagerte Akte dem Sachenrechtsstatut zuzuweisen?

Anerkennung dinglich wirkender Teilungsanordnungen

Dieselbe Wirkungsdifferenz findet sich, wenn der Erblasser Anordnungen
bzgl. der Aufteilung der einzelnen Nachlassgegenstände (Teilungsanord-
nung, § 2048 BGB) trifft. Unter Anwendung bestimmter Rechtsordnun-
gen, so etwa wiederum der deutschen, haben diese Anordnungen lediglich
schuldrechtliche Wirkung und müssen dinglich vollzogen werden; das be-
deutet, dass die einzelnen Gegenstände auf die Begünstigten übertragen
werden müssen.21 Sind dagegen andere Rechtsordnungen wie die spani-
sche oder französische berufen, geht das Eigentum bereits allein aufgrund
der Zuordnung durch den Erblasser auf den Benannten über und es bedarf
keiner weiteren Rechtsakte (dinglich wirkende Teilungsanordnung).22

Auch hier ergibt sich erneut die Konsequenz, dass unter Anwendung des
Erbstatuts sofortiger, automatischer Eigentumserwerb eintritt, während bei
Zuordnung zum Sachenrechtsstatut die Übertragungsvoraussetzungen des
Belegenheitsrechts Geltung beanspruchen.

Berücksichtigung eines dinglichen Nießbrauchs

Schließlich sind entsprechende rechtskonzeptionelle Unterschiede im Hin-
blick auf die erbrechtliche Beteiligung von Ehegatten festzustellen. In
manchen Rechtsordnungen wird der Ehegatte nicht als Erbe an der Erb-
schaft beteiligt, sondern vielmehr durch ein gesetzlich entstehendes

B.

C.

21 Tschichoflos, in: Frieser (Hrsg.), Erbrecht, § 2048 BGB, Rn. 12; vgl. auch: Wrede,
in: Große-Wilde/Ouart (Hrsg.), Erbrecht, § 2048 BGB, Rn. 6 f.

22 Vgl. für Spanien: Art. 1056 und 1057 Código civil; für Frankreich: Art. 1075 Code
civil.
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Nießbrauchsrecht am gesamten Nachlass.23 Das deutsche Sachenrecht
kennt dagegen keinen Nießbrauchserwerb kraft Gesetzes und fordert für
die Entstehung dieses Nutzungsrechts entsprechende Rechtsgeschäfte und
Publizitätsakte.24 Zudem erscheint mit Blick auf § 1085 i.V.m.
§ 1089 BGB die Vereinbarkeit eines Nießbrauchs an einer Sachgesamtheit
mit der deutschen Rechtsordnung zumindest fraglich.25

Besondere Erwerbsverfahren

Doch nicht nur hinsichtlich einzelner Zuwendungsformen können zwi-
schen den Rechtsordnungen der Mitgliedstaaten Wirkungsunterschiede be-
stehen. Es ist auch denkbar, dass das gesamte Verfahren des Rechtser-
werbs im Rahmen eines Erbfalls divergierend zum Recht des Belegen-
heitsstaats einzelner Nachlassgegenstände ausgestaltet wird. Anders als im
deutschen Recht, das nach § 1922 Abs. 1 BGB dem Grundsatz des Von-
selbsterwerbs folgt,26 tritt etwa nach österreichischem Recht der Rechtser-
werb durch die Erben erst nach Durchführung eines gerichtlichen Verfah-
rens (Verlassenschaftsverfahren) infolge „Einantwortung“ ein.27 Auch im
Common Law findet sich mit dem probate-Verfahren, in dessen Verlauf
der Nachlass zunächst auf einen Dritten als Verwalter (executor oder ad-
ministrator) übergeht, der die Schulden begleicht und ihn sodann an die

D.

23 Vgl. etwa Art. 578 ff., 757 Code civil (wahlweise), Art. 745bis § 1 Code civil bel-
ge; Döbereiner, Vindikationslegate, GPR 2014, 42.

24 Nach § 1032 BGB sind zur Bestellung eines Nießbrauchs an beweglichen Sachen
eine Einigung sowie eine Übergabe erforderlich. Soll ein Nießbrauch an unbeweg-
lichen Sachen bestellt werden, sind die in § 873 Abs. 1 BGB normierten Voraus-
setzungen der Einigung und Grundbucheintragung zu beachten.

25 Näher hierzu siehe unten S. 229 ff.
26 Siehe oben S. 25. Die Konzeption des Vonselbsterwerbs ist durch ihre positiven

Auswirkungen gerechtfertigt: den Schutz der Erben und des Rechtsverkehrs durch
die stets feststellbare dingliche Zuordnung, den Schutz der Vermächtnisnehmer
vor Nichtvollzug, sowie den der Nachlassgläubiger und -schuldner durch Rechts-
klarheit und vor Masseverschleppung; Muscheler, Erbrecht I, S. S. 314, Rn. 586,
S. 544 ff., Rn. 1028 ff.; S. 646, Rn. 1214.

27 Traar, Der Verordnungsvorschlag, in: Reichelt/Rechberger (Hrsg.), Europäisches
Erbrecht, S. 85, 92; Haunschmidt, in: Süß (Hrsg.), Erbrecht in Europa, S. 976,
Rn. 93; S. 987 ff., Rn. 100 ff.; Schäuble, Die Einweisung, S. 31 f., 38‑44, 199 ff.;
Solomon, in: Burandt/Rojahn (Hrsg.), Länderbericht Österreich, S. 1582, Rn. 144.
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Begünstigten auskehrt,28 eine spezielle Art des Erbschaftserwerbs. In glei-
cher Weise wie hinsichtlich der dinglich wirkenden Einzelverfügungen des
Erblassers stellt sich hierbei die Frage, ob die besondere Art und Weise
des Erwerbs bzgl. der gesamten Erbschaft noch dem Erbstatut zuzurech-
nen ist oder nicht doch einer sachenrechtlichen bzw. gar verfahrensrechtli-
chen Einordnung bedarf.

Zusammenfassende Darstellung des Untersuchungsgegenstandes

Gerade im Rahmen der vorstehend genannten Fallgruppen, in denen Un-
terschiede im Bereich der Art und Weise des Eigentumserwerbs auftreten,
zeigt sich die Bedeutung der eindeutigen Zuordnung zum Bereich des Erb-
oder Sachenrechtsstatuts. Eine solche ist entscheidend, um den Anwen-
dungsbereich der EuErbVO genau bestimmen zu können und daran an-
schließend zu ermitteln, ob Mitgliedstaaten, die keine Erblasseranordnun-
gen mit unmittelbarer Wirkung auf die Eigentumsordnung zulassen, derar-
tigen Instituten anderer Mitgliedstaaten dingliche Wirkung beizumessen
haben.

Als Konsequenz eines Ausschlusses aus dem Anwendungsbereich der
Verordnung ergäbe sich dagegen die Anwendung des nach den nationalen
Kollisionsrechten regelmäßig berufenen Belegenheitsrechts, der lex rei si-
tae.29 Dies würde den Mitgliedstaaten die Möglichkeit eröffnen, in diesem
Bereich das jeweils berufene Sachrecht anzuwenden und damit Grund-
prinzipien des Belegenheitsrechts durchzusetzen. In Deutschland etwa
könnten für deutsche Grundstücke Registereintragungen – die nach natio-
nalen Vorschriften für den Rechtserwerb im Grundsatz konstitutiv sind30 –
gefordert und damit dem Publizitätsprinzip Rechnung getragen werden.

Im Kern handelt es sich hierbei um ein Qualifikationsproblem, d.h. es
steht die Frage im Raum, ob der Rechtserwerb dem Sachenrechtstatut zu-
zuordnen oder – mit Blick darauf, dass er sich im Rahmen eines Erbfalls

E.

28 Burrows, English Private Law, S. 419 f., Rn. 7.08 ff., S. 429, Rn. 7.53, S. 466 ff.,
Rn. 7.200 ff.; Clarkson/Hill, The Conflict of Laws, S. 498; Briggs, The Conflict of
Laws, S. 321 ff.

29 Vgl. etwa Art. 43 EGBGB, Art. 3 Abs. 2 Code civil, Art. 10.1 Código civil.
30 Siehe oben S. 26 f.
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vollzieht – dem Erbstatut zu unterstellen ist und damit in den Anwen-
dungsbereich der EuErbVO fällt.31

Nimmt man Letzteres an, so stellt sich im Anschluss daran die Frage,
ob die Verordnung Mechanismen bereit hält, über die sachenrechtliche
Wertungen des Belegenheitsstaates dennoch Geltung beanspruchen kön-
nen. Kann man beispielsweise unter Hinweis auf das hierzulande geltende
Publizitätsprinzip für einen Eigentumserwerb an in Deutschland belegenen
Immobilien in jedem Fall noch eine Eintragung im Grundbuch fordern?
Sind dafür dann auch notarielle Akte, wie etwa eine Auflassung, nötig?

31 Vgl. auch S. 25, Fn. 16.
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